
DR. RICHARD 
PROKSCH, 
DR. EDMUND 
ROEHLICH, 
MAG. STEPHAN 
VAS, LL. M.
Mag. Birgit 
Linder, 
Dr. Georg 
Alexander 
Negwer

1030 Wien, 
Am Heumarkt 9

iso 9001 zertifiziert

Tel 01/713 46 51
Fax 01/713 84 35

E-Mail: proksch@
eurojuris.at

proksch & partner oeg

Vereinzelt hört man immer 
wieder die Meinung, dass Po-
lizisten Atemluftproben von 
Verdächtigen nicht verlangen 
dürfen, wenn sich diese Ver-
dächtigen in ihrer Privatwoh-
nung befinden. Diese Ansicht 

stimmt leider nicht: Das Ein-
dringen eines Polizisten selbst 
in eine Wohnung kann zwar 
rechtswidrig sein, es berechtigt 
jedoch den Verdächtigten trotz-
dem nicht, die Atemluftprobe 
zu verweigern. Dies hat der Ver-
waltungsgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 11.8.2005 
zur Geschäftszahl 2003/02/0170 
klar zum Ausdruck gebracht. 
Der Beschuldigte, der für schul-
dig befunden worden war, 
sich geweigert zu haben, seine 
Atemluft auf Alkoholgehalt un-

tersuchen zu lassen, wandte in 
Bezug auf die Rechtmäßigkeit 
der Aufforderung zur Ablegung 
eines Alkomattestes ein, dies sei 
ihm von Organen der Straßen-
aufsicht nach „gewaltsamem 
Eindringen“ in sein Haus un-
ter Verletzung des Hausrechts 
abverlangt worden. Diesem 
Argument folgte der Verwal-
tungsgerichtshof nicht. Selbst 
ein rechtswidriges Handeln der 
Organe des Sicherheitsdienstes 
berechtigt nicht zur Atemluft-
probeverweigerung. � n
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Mit dieser Bestimmung soll in 
Anlehnung an die „Bauhand-
werkersicherung“ des deut-
schen Rechts das Insolvenzrisi-
ko im Baugewerbe vermindert 
werden. Die Sicherstellung be-
trägt bis zu 2/5 bei Verträgen, 
die innerhalb von drei Monaten 
zu erfüllen sind, sonst bis zu 
1/5 des Entgelts. Kommt der 
Besteller der Sicherstellungs-
pflicht nicht nach, kann der 
Unternehmer seine Leistung 
verweigern und den Vertrag 
aufheben. 

Von der Sicherstellungs-
pflicht sind juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts 
sowie Verbraucher befreit. Bei 
juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts besteht nach 
Ansicht des Gesetzgebers kein 
Insolvenzrisiko, das eine sol-
che Sicherstellung erfordern 
könnte. Die Ausnahmebestim-
mung für Verbraucher wird da-
mit gerechtfertigt, als gerade 

Verbraucher durch Bauvorha-
ben finanziell oftmals bis an 
die Grenze ihrer Belastbarkeit 
angespannt sind und ihnen ei-
ne zusätzliche Belastung durch 
Sicherstellungserfordernisse 
nicht zugemutet werden soll. 
Im Übrigen ist zu beachten, 
dass nicht nur der Bauherr ge-
genüber dem Generalunterneh-
mer, sondern auch dieser ge-
genüber den Subunternehmern 
sicherstellungspflichtig ist.

Recht auf 
Sicherheitsleistung

Das Recht auf Sicherheitsleis-
tung bei Bauwerken soll zwin-
gend sein, darauf kann nicht 
verzichtet werden. Das schließt 
freilich nicht aus, dass der Un-
ternehmer von seinem Recht 
auf Verlangen einer Sicherstel-
lung keinen Gebrauch macht. 
Auch ist es zulässig, eine ande-
re geeignete, zumindest eine 
vergleichbare Rechtsposition 
verschaffende oder eine hö-
here als die gesetzliche Sicher-
stellung zu vereinbaren.

Das Gesetz sieht als Sicher-
stellung „Bargeld, Bareinlagen, 
Sparbücher, Bankgarantien, 
oder Versicherungen“ vor. Die 
Kosten der Sicherstellung hat 
der Unternehmer soweit zu 
tragen hat, als sie pro Jahr 2 
Prozent der Sicherungssum-
me nicht übersteigen. Damit, 

soll verhindert werden, dass 
eine Sicherstellung „mutwil-
lig“ verlangt wird. Die Kosten-
tragungspflicht des Unterneh-
mers entfällt allerdings, wenn 
die Sicherheit nur mehr wegen 
unbegründeter Einwendungen 
des Bestellers gegen den Ent-
geltanspruch aufrechterhalten 
wird. 

Die angeführten Sicher-
heiten – sieht man von Kredit-
versicherungen ab – führen de 
facto dazu, dass der Besteller 
das Druckmittel des Zurück-
behaltungsrechtes (teilweise) 
verliert und damit ein Vorleis-
tungsrisiko trägt. Das wider-
spricht der Grundregel, wonach 
das Entgelt grundsätzlich erst 
mit der Vollendung des Werkes 
fällig wird. Der Unternehmer 
bekommt eine Sicherheit, die 
er liquidieren kann, ohne dass 
geklärt ist, ob sein Anspruch 
auf den Werklohn überhaupt 
besteht. 

Damit trägt der Besteller 
künftig – jedenfalls dann, wenn 
der Unternehmer die Sicher-
heit unredlicherweise realisiert 
– das Risiko der Insolvenz des 
Unternehmers. Die im Ministe-
rialentwurf noch vorgesehene 
Gegensicherung des Bestellers 
für die vertragsgemäße Leis-
tung des Unternehmers, mit 
welcher dieses Problem ver-
mieden worden wäre, wurde 
nicht Gesetz. � n
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b 1. Jänner 2007 

verpflichtet § 1170 b 
ABGB den Besteller einer 
Bauleistung, dem Un-
ternehmer eine Sicher-
stellung für den noch 
ausstehenden Werklohn 
zu verschaffen. 

Neu ab Jänner 2007 „ Sicherstellung des Bauunternehmers

Muss der Werkbesteller nun 
ein Vorleistungsrisiko tragen?



Die Standesvertretung der ös-
terreichischen Rechtsanwälte 
(Österreichischer Rechtsan-
waltskammertag) war 
bereits Inhaber der 
Domain „Rechtsan- 
waelte.at“. Die Stan-
dardvertretung wollte 
sich nun auch die Um-
lautdomain „Rechtsan-
wälte.at“ sichern: Dies 
ist in Österreich seit 31. 
März 2004 möglich. Ein 
deutscher Portalbetrei-
ber war jedoch schnel-
ler und sicherte sich 
die Domain, wie eine 
Vielzahl von anderen 
Allgemeinbegriffen, als 
Domain zum Zwecke 
der Strukturierung der 
Suchergebnisse seiner Such-
maschine. 

So gelangte man unter der 
Startseite der mit „Rechtsan-
wälte.at“ aufrufbaren Webseite 
zu weiterführenden Suchbegrif-
fen „Rechtsanwalt“, „Rechtsan-
walt Kärnten“, „Rechtsanwalt 
Polen“, etc. Die Standesver-
tretung sah sich darin in ihren 
Rechten verletzt und klagte den 

deutschen Portalbetreiber bei 
Gericht. 

Zu Recht, wie der Oberste 
Gerichtshof nun feststellte und 
den deutschen Portalbetreiber 
verurteilte, die Aufrechterhal-
tung der Registrierung der In-
ternetdomain „Rechtsanwälte.
at“ aufzugeben. Der Oberste 
Gerichthof sah zwar weder ein 
wettbewerbswidriges noch 
irreführendes Verhalten des 
deutschen Portalbetreibers in 
der Verwendung der Domain 
„Rechtsanwälte.at“, da der 
deutsche Portalbetreiber weder 

die österreichischen Rechtsan-
wälte behindern will noch die 
Allgemeinheit davon ausgeht, 
dass ein allfälliger Sinngehalt 
einer Domain („Rechtsanwäl-
te“) in jedem Fall den Inhalt der 
mit der Domain aufrufbaren 
Webseite beschreibt. Auf der 
Startseite werde die Allgemein-
heit mit einer jeden Zweifel aus-
schließenden Weise aufgeklärt. 

Jedoch hat eine Domain auch 
eine Namensfunktion. Die Do-
main „Rechtsanwaelte.at“ wird 
von der Allgemeinheit als Hin-
weis auf die Standesvertretung 
der österreichischen Rechtsan-
wälte verstanden, die die unter 
der Domain betriebenen Home-
page auch als Kundmachungs-
organ verwendet. Die Domain 
hat insoweit Unterscheidungs-
kraft erlangt. Die Domain 
„Rechtsanwälte.at“, die in Be-
deutung und Wortklang iden-
tisch ist, wird nun nach Ansicht 
des Obersten Gerichtshofes 

von der Allgemeinheit auch 
der Standesvertretung der 
österreichischen Rechtsan-
wälte zugeordnet. 

Der deutsche Portal-
betreiber nutzt daher die 
für die Standesvertretung 
geschützte Bezeichnung, 
um, das Interesse auf das 
Suchportal und damit auf 
eine Aktivität zu lenken, 
mit der die Standesvertre-
tung nichts zu tun hat. Dies 
ist unzulässig. Wer Allge-
meinbegriffe als Domain-
namen innehat und diese 
auch nutzt, kann daher bei 
entsprechendem Namens-

schutz trotz Gebrauchs den-
noch gezwungen werden, die 
Aufrechterhaltung der Domain 
zu unterlassen. Interessanter-
weise konnte sich der Oberste 
Gerichtshof in dieser Entschei-
dung aber wiederum nicht da-
zu durchringen, den Beklagten 
zu einer Übertragung der Do-
main an die Standesvertretung 
zu verurteilen. � n
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scheidung zu Domain-
Streitigkeiten sah sich 
der Oberste Gerichtshof 
mit der Frage konfron-
tiert, wer die Domain 
„Rechtsanwälte.at“  
innehaben darf.

rechtsanwälte.at „ gehört den Rechtsanwälten
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rechtsanwaelte.at wird auch als rechtsanwälte.at den 
österreichischen Rechtsanwälten gehören. 



1. Änderungen im Mietrechts-
gesetz: Der Teilausnahmebe-
reich vom Mietrechtsgesetz 
– das sind jene Mietverhält-
nisse, für die praktisch nur der 
Kündigungsschutz und die Be-
stimmungen über die Eintritts-
rechte im Todesfall, nicht aber 
vor allem die Mietzinsobergren-
zen gelten – wurde erweitert: 
zukünftig fallen auch Aufbau-
ten auf und Zubauten an ein 
bestehendes Objekt unter die 
Teilausnahmen. Allerdings darf 
die Baubewilligung bei Aufbau-
ten nicht vor dem 1. Jänner 2002 
und bei Zubauten nicht vor dem 
1. Oktober 2006 rechtskräftig 
erteilt worden sein. Für solche 
Auf- und Zubauten kann der 
Mietzins frei vereinbart wer-
den. Für Zubauten entsteht 
also die besondere Situation, 
dass für den alten Teil des Miet- 
objektes (sofern dieses dem 
MRG zur Gänze unterliegt) nur 
der gesetzliche Höchstmietzins, 
für den Zubau jedoch ein frei 
vereinbarter Mietzins begehrt 
werden kann. Ist allerdings die 
Zubaufläche größer als die bis-
herige (Altbau-) Fläche, dann 
fällt bei Neuvermietung auch 
der Altbauteil in den Teilaus-
nahmebereich des MRG und 
kann daher auch für den Alt-
teil der Mietzins frei vereinbart 
werden. 

Die Erhaltungspflichten des 
Vermieters wurden durch die 
Novelle erweitert. Bisher muss-
te der Vermieter nur die allge-
meinen Teile des Hauses erhal-
ten, die einzelnen Mietgegen-
stände jedoch nur dann, wenn 
es sich um ernste Schäden des 
Hauses handelte. 

Ab 1. Oktober erstreckt sich 
die Erhaltungspflicht auch auf 
die Beseitigung einer von einem 
Mietgegenstand ausgehenden 
Gesundheitsgefährdung, auch 
wenn diese keine ernste Ge-
fahr für das Haus darstellt. Die 
Gefährdung muss allerdings 
erheblich sein – wobei ein ob-
jektiver Maßstab anzulegen 
ist – und es muss sich um ei-
ne wissenschaftlich erwiesene 
Gefährdung handeln (Handy-
masten fallen nach derzeitigem 
Wissensstand nicht darunter). 
Beispiele für erhebliche Ge-
sundheitsgefährdungen sind 

Bleirohre für Wasserleitungen, 
nicht geerdete Elektroleitungen 
oder Asbestbelastungen. Der 
Vermieter kann zu solchen Er-
haltungsarbeiten allerdings nur 
gezwungen werden, wenn sich 
die Gesundheitsgefährdung 
nicht durch andere, den Haus-
bewohnern zumutbare Maß-
nahmen abwenden lässt. 

Durch die Novelle wurde 
auch eine Falle für die Vermie-
ter beseitigt: ein befristeter 
Mietvertrag, der vom Vermieter 
nach Ablauf der Vertragsdau-
er weder schriftlich verlängert 
noch aufgelöst wurde, wandel-
te sich bisher in einen unbe-
fristeten Vertrag um, d.h., der 
Vermieter konnte den Mieter 
nur noch aus wichtigen Grün-
den kündigen, um die Woh-

nung wieder frei zu bekommen. 
Die Novelle sieht nun vor, dass 
sich solche Verträge einmalig 
automatisch um drei Jahre ver-
längern: der Vermieter erhält 
also eine „zweite Chance“, das 
Vertragsverhältnis doch been-
den zu können. Übersieht er 
allerdings auch diesen zwei-
ten Endigungszeitpunkt, dann 
wandelt sich der Vertrag in ei-
nen auf unbestimmte Zeit ab-
geschlossenen um. 

Konnten bisher sämtliche 
Mietverträge, die dem MRG 
unterlagen, nur gerichtlich 
aufgekündigt werden, so sieht 
die Novelle nun vor, dass ab 1. 
Oktober nur noch der Vermie-
ter gerichtlich kündigen muss, 
der Mieter kann die Kündigung 
auch schriftlich (ohne Gericht) 
herbeiführen. In jedem Fall 
muss die Kündigung so recht-
zeitig zugestellt werden, dass 
sie vor Beginn der Kündigungs-

frist beim Vertragspartner ein-
langt. Allerdings sieht die No-
velle nun eine Erleichterung in-
sofern vor, als eine Kündigung, 
die dem Vertragspartner erst 
nach Beginn der für den vor-
gesehenen Kündigungstermin 
einzuhaltenden Kündigungs-
frist zugeht, nicht wirkungslos 
ist sondern ihre Wirkung erst 
für den ersten späteren Kündi-
gungstermin, für den die Frist 
zu diesem Zeitpunkt noch offen 
ist, gilt. 

Eine Neuregelung gibt es 
auch beim Investitionskoste-
nersatz: musste der Wohnungs-
mieter sein Begehren auf Ersatz 
von Investitionskosten bisher 
spätestens mit der Aufkündi-
gung oder einer einvernehm-
lichen Auflösungsvereinbarung 

Wohnrecht4
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2006 treten einige wich-
tige Änderungen im 
Mietrechtsgesetz und im 
Wohnungseigentums-
gesetz in Kraft. Im fol-
genden wollen wir Ihnen 
die wichtigsten Neue-
rungen darlegen. 

Wohnrechtsnovelle 2006 l Neue Erhaltungspflichten

Fallen für Vermieter nun beseitigt

Für Auf- und Zubauten kann der Mietzins 
frei vereinbart werden.

Schimmel-
Pilz
Schimmelbildung in 
einer Wohnung stellt 
nur dann eine ernste 
Gefährdung für das Haus 
dar, wenn der Schimmel 
in das Mauerwerk 
(Putz) eingedrungen 
ist. Diesfalls ist der 
Vermieter zur Behebung 
verpflichtet. Ist der 
Schimmel allerdings nur 
oberflächlich und leicht 
entfernbar, so ist der 
Mieter dafür verantwort-
lich. 
Entfernt jedoch der 
Mieter oberflächlichen 
Schimmel nicht und 
wächst sich dieser 
sukzessive zu einem 
erheblichen Schaden 
des Hauses aus, so ist 
zwar der Vermieter erhal-
tungspflichtig, kann den 
Schaden jedoch beim 
Mieter regressieren. 

Tipp



Wohnen neu: Ab 1. Oktober gilt 
ein neues Mietrechtsgesetz.

Wohnrechtsnovelle 2006 l Neue Erhaltungspflichten

Fallen für Vermieter nun beseitigt
bekannt geben, so kann er dies 
nun auch noch innerhalb einer 
14-tägigen Frist schriftlich nach-
holen. Entspricht das Begehren 
auf Investitionskostenersatz 
nicht der gesetzlichen Form 
(z.B. keine Schriftform, keine 
detaillierte Aufschlüsselung 
oder fehlende Rechnungen) so 
muss der Vermieter den Mieter 
zur Verbesserung auffordern. 

Es empfiehlt sich daher je-
denfalls, zukünftig in einver-
nehmliche Auflösungsverein-
barungen jedenfalls auch eine 
Regelung für die Investitions-
kosten des Mieters zu treffen: 
entweder ist der Ersatzbetrag 
oder ein Verzicht des Mieters 
ausdrücklich festzuhalten.

Weitere Änderungen der No-
velle betreffen Seniorenwoh-
nungen (hier gibt es kein Ein-
trittsrecht naher Angehöriger) 
und Kategorienmerkmale (fehlt 
bei Neubezug einer Wohnung 
ein Kategoriemerkmal, muss  
dies vom Mieter gerügt werden).

2. Änderungen im Wohnungs-
eigentumsgesetz: Die Minder-
heitsrechte der Wohnungsei-
gentümer wurden insofern er-
weitert, als die Auskunftspflicht 
des Verwalters nunmehr auch 
auf den Inhalt des Verwaltungs-
vertrages ausgedehnt wurden; 
weiters ist der Verwalter ver-
pflichtet, bei schriftlichen Be-
schlussfassungen jedem Woh-
nungseigentümer Auskunft 
über das Stimmverhalten der 
übrigen Wohnungseigentümer 
zu geben. 

Weiters können Wohnungs-
eigentümer nun begehren, 
Schriftstücke an sie elektro-
nisch zu übermitteln. 

Der Verwalter ist weiters ver-
pflichtet, sämtliche Gelder der 
Wohnungseigentumsgemein-
schaft auf einem gesonderten, 

für jeden Wohnungseigentümer 
einsehbaren Konto (Eigen- oder 
Anderkonto) zu führen und 
demnach Fremdgelder streng 
von seinen Eigenmittel getrennt 
zu verwalten.

Weitere Änderungen gibt es 
beim Recht der Eigentümer-
partnerschaft, bei der Begrün-
dung von Wohnungseigentum 
an KFZ-Stellflächen und bei der 
Änderung der Nutzwerte.

Da die Regeln über die Erhal-
tungspflicht des Mietrechtsge-
setzes auch für das Wohnungs-
eigentum gelten, sind daher 
auch die Erhaltungspflichten 
der Wohnungseigentumsge-
meinschaft um die Behebung 
der von einer einzelnen Woh-
nung ausgehenden erheb-
lichen Gesundheitsgefährdung 
erweitert (siehe dazu die Ände-
rungen zum MRG).� n
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Eine Witwe aus Vorarlberg hat 
durch ihre Beschwerde gegen 
einen Erbschaftssteuerbe-
scheid des Finanzamts den Ver-
fassungsgerichtshof (VfGH) da-
zu bewogen, von Amts wegen 
ein Prüfungsverfahren betref-
fend die Verfassungsmäßigkeit 
des § 19 Abs. 2 und 3 des Erb-
schafts- und Schenkungssteu-
ergesetzes einzuleiten. 

Was war passiert?
Das Vermögen des Erb-

lassers bestand nahezu aus-
schließlich aus land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstü-
cken. Der Verkehrswert dieser 
Liegenschaften betrug ca. 3,5 
Millionen Euro, der dreifache 
Einheitswert ca. 6.300,00 Euro.

Die Witwe machte gegen 
die testamentarischen Erben 
ihren Pflichtteilsanspruch gel-
tend und erhielt aufgrund eines 
Übereinkommens mit diesen 
eine Ausgleichszahlung in Hö-
he von ca. 800.000,00 Euro in 
bar anstatt von Grundstücken. 
Das Finanzamt belastete die-
se Ausgleichszahlung mit Erb-
schaftssteuer ausgehend vom 
Nennwert und schrieb der Wit-
we Erbschaftssteuer in Höhe 
von ca. 87.000,00 Euro vor (an-
statt von ca. 885 Euro bei Be-

messungsgrundlage dreifacher 
Einheitswert).

Kern ihrer dagegen erho-
benen Beschwerde war, dass 
die Witwe eine unsachliche 
Ungleichbehandlung darin er-
blickte, dass für Zwecke der 
Erbschaftssteuerbemessung im 
allgemeinen der gemeine Wert 
des übertragenen Vermögens 
(in diesem Fall der Nennwert 
der Ausgleichszahlung) her-
angezogen wird, bei land- und 
forstwirtschaftlichem Grund-
vermögen jedoch lediglich der 
3-fache Einheitswert.

Unterschiedliche 
Besteuerung

Es komme daher trotz des glei-
chen Verkehrswertes, je nach-
dem ob man eine Liegenschaft 
oder eine Ausgleichszahlung 
erhält, zu einer unterschied-
lichen Besteuerung, was sach-
lich nicht gerechtfertigt sei. 

Weiters wurden im Zuge 
dieses Verfahrens beim VfGH 
Bedenken gegen den erb-
schaftssteuerlichen Ansatz der 
dreifachen (historischen) Ein-
heitswerte geweckt. 

Dies insbesondere deswe-
gen, da die Einheitswerte für 
land- und forstwirtschaftliches 
Grundvermögen letztmalig 
zum 1. Jänner 1988 festgesetzt 
wurden. In seinem Gesetzes-
prüfungsbeschluss geht der 
VfGH davon aus, dass die Her-
anziehung des Einheitswertes 
als Bemessungsgrundlage, den 
Gleichheitsgrundsatz verletzt, 
da diese in keiner Weise die 
tatsächlichen Verhältnisse wi-
derspiegeln.

Was wird weiter 
geschehen?

Der VfGH wird im weiteren Ver-
fahren wohl eine Entscheidung 
des deutschen Bundesverfas-
sungsgerichtes aus dem Jahr 
1995 berücksichtigen, der da-
mals schon ausgesprochen hat, 
dass es gleichheitswidrig ist, 
Grundstücke ausgehend vom 
Einheitswert zu besteuern und 
sonstiges Vermögen mit dem 
Verkehrswert.

Sollte der VfGH dann in die-
sem Gesetzesprüfungsverfahren 
zu dem Schluss kommen, dass 
die diesbezüglichen Bestim-
mungen verfassungswidrig und 
damit aufzuheben sind, hat dies 
zunächst zur Folge, dass auch 
Grundvermögen erbschafts- und 
schenkungssteuerlich mit dem 
gemeinen Wert (= Verkehrs-
wert) zu besteuern ist (§ 19 Abs 
1 Erbschafts- und Schenkungs-
steuergesetz), was eine un-
gleich höhere Steuerbelastung 
bei Grundstückserbschaften zur 
Folge haben würde. 

Üblicherweise wird dem Ge-
setzgeber vom VfGH allerdings 
eine Frist zur Sanierung der 
Verfassungswidrigkeit einge-
räumt. 

Laut letzten Aussagen des 
Finanzministers könnte die Erb-
schaftssteuer auch komplett 
abgeschafft werden. 

Ob dieses Gesetzesvorha-
ben jedoch tatsächlich verwirk-
licht wird, hängt vor allem vom 
Ausgang der Nationalratswahl 
am 1.Oktober 2006 und dem 
politischen Willen der danach 
bestehenden Mehrheit im Par-
lament ab. � n
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Das Allgemeine Bürgerliche 
Gesetzbuch, kurz ABGB, unter-
scheidet zwischen zwei Arten 
von Kostenvoranschlägen: der 
Kostenvoranschlag „unter Ga-
rantie“ und der Kostenvoran-
schlag „ohne Gewähr“.

Beim Kostenvoranschlag 
„unter Garantie“, kann der 
Hersteller keine Erhöhung des 
Werklohnes verlangen, auch 
wenn der Mehraufwand noch 
so groß war. Beim Verbraucher-
geschäft, das ist ein Geschäft 
an dem einerseits ein Unter-
nehmer und andererseits ein 
Verbraucher beteiligt sind, ist 

der Kostenvoranschlag laut § 5 
Konsumentenschutzgesetz im-
mer als verbindlich anzusehen. 
Etwas gegenteiliges muss aus-
drücklich erklärt werden. Alle 
anderen Kostenvoranschläge 
sind im Zweifel unverbindlich.

Ohne Gewähr

Beim Kostenvoranschlag „oh-
ne Gewähr“ muss der Besteller 
geringfügige Überschreitungen 
in Kauf nehmen, aber auch nur 
dann, wenn sie unvermeidbar 
sind. 

Ist die Überschreitung be-
trächtlich (siehe „TIPP“) aber 
unvermeidlich (das heißt die 
Einhaltung des Kostenvoran-
schlages ist angesichts der 
gegebenen Bedingungen un-
möglich geworden), so muss 
der Hersteller des Werkes dies 
dem Besteller unverzüglich an-
zeigen.

Erfolgte keine Anzeige oder 
kommt die Anzeige zu spät, 
geht die Überschreitung zu Las-
ten des Herstellers, das heißt 

er hat die gesamten Mehrkos-
ten selbst zu tragen. 

Kommt der Hersteller seiner 
Anzeigepflicht nach, hat der 
Werkbesteller zwei Möglich-
keiten: entweder er trägt die hö-
heren Kosten, oder er tritt vom 
Vertrag zurück und vergütet 
dem Hersteller nur die bislang 
geleistete Arbeit (einschließlich 
Gewinnanteil). Ein Rücktritt ist 
aber ausgeschlossen, wenn die 
Kostenüberschreitung durch 
den Auftraggeber verschuldet 
wurde (z.B. durch eine falsche 
Ausschreibung).

Zusammenfassend heißt 
das, der Unternehmer ist ver-
pflichtet, dem Besteller vor 
Durchführung des Werkes die 
voraussichtliche beträcht-
liche Überschreitung einer ur-
sprünglich genannten Höchst-
summe bekannt zu geben; 
unterlässt der Unternehmer 
die Anzeige, verliert er den 
Anspruch auf Werklohn, so-
weit dieser den dem Bestel-
ler genannten Höchstbetrag 
übersteigt.� n

Mit RECHT

E  
 
in Kostenvoran-

schlag ist„ die Zergliede-
rung der mutmaßlichen 
Kosten unter ausführ-
licher Berechnung der 
einzelnen Ansätze, nach 
Arbeitskosten, Material-
kosten, usw.“. 
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Beträchtlich
„Beträchtliche 
Kostenüberschreitung“: 
ist im Gesetz nicht 
geregelt. Dies hängt 
auch von der Höhe der 
Auftragssumme ab: ist 
diese niedrig, werden 10 
Prozent Überschreitung 
noch nicht beträcht-
lich sein, ist diese 
jedoch hoch, kann eine 
10Prozent Erhöhung 
schon zu einer beträcht-
lichen Überschreitung 
führen. Zwischen 0 und 
10 Prozent gibt es keine 
OGH-Entscheidungen, 15 
Prozent bzw. 30 Prozent 
werden als jedenfalls 
beträchtlich angesehen. 
Zur Sicherheit sollte 
also jede Überschreitung 
ab 10 Prozent dem 
Auftraggeber ange-
zeigt werden. Der 
Prozentsatz bezieht 
sich übrigens auf die 
Gesamtüberschreitung, 
nicht auf 
Einzelpositionen.

Tipp

Darf man sich auf Kostenvoranschläge verlassen?






